
ALLGEMEINES KINDERTURNEN - SCHUTZ- UND 
HYGIENEKONZEPT DES TV1848 ERLANGEN  
STANDORT: Heinrich-Kirchner-Halle, Jahnhalle, Herrmann-Hedenus-Halle (Stand 30.8.2020)  

Gemäß der gesetzlichen Corona-Schutzmaßnahmen und des Rahmenhygienekonzepts für den 
Sport vom Bayrischen Innenministerium vom 20.06.2020 betreibt der TV 1848 Erlangen ab 08.09 
sein „Allgemeines Kinderturnen“ unter nachfolgend genannten Bedingungen sowie der 
Einhaltung des (u.a. im Gebäude ausgehängten) Hygiene- und Sicherheitsplans.  

1. Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern in allen Bereichen.  
2. Der Zugang zum Gebäude darf nur mit Mund-Nase-Maske (MNM) erfolgen.  
3. Die MNM ist vom Mitglied mitzubringen. Kinder über sechs (6) Jahren müssen ebenfalls einen MNM 

tragen. 
4. Die MNM ist im gesamten Eingangsbereich sowie den Fluren, Umkleiden und Toiletten zu tragen. 

Lediglich auf den reinen Trainings- und Sportflächen beim aktiven Sporttreiben solange der Abstand 
von mind. 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird, darf auf die Maske verzichtet werden.    

5. In den Umkleiden gelten ebenfalls die Abstandsregeln von 1,5 m. 
6. Zur Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt oder Verlassen des Gebäudes sollten die Kinder 

schon in Trainingskleidung kommen. Lediglich die Schuhe müssen gewechselt werden. 
7. Essen und Trinken ist in der Halle nicht möglich. 
8. Durch Aushänge werden die entsprechenden Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln 

kommuniziert.  
9. Im Eingangsbereich, auf der Trainingsfläche sowie auf den Toiletten stehen ausreichend Möglichkeiten 

der Handdesinfektion zur Verfügung.   
10. Es werden nur kontaktlose Trainingsformen angeboten, genutzte Kleingeräte werden von den 

Teilnehmern bzw. von den anwesenden Eltern vor und nach Gebrauch desinfiziert.   
11. Alle Räume verfügen über eine automatische Be- und Entlüftung, die durch Fensterlüftung ergänzt 

wird. 
12. Die Sunde dauert 45 min, danach müssen die Hallen gelüftet werden. 
13. Der Stundenwechselt erfolgt nach 15min Pause. 
14. Vom Sportbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-

Fällen hatten und Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere.  
15. Vor Trainingsantritt sind die Hygiene und Sicherheitsmaßnahmen durchzulesen, alle weiteren 

Aushänge sind ebenfalls zu berücksichtigen.  
16. Die Teilnehmer*innen müssen in der jeweiligen Trainingseinheit mit Namen und Telefonnummer 

erfasst werden, damit im Falle einer Infektion die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. 

Ein Teilnahmeverbot am Sport besteht für Kinder  

• die Krankheitssymptome aufweisen.  
• die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder wenn seit dem letzten Kontakt mit einer 

infizierten Person keine 14 Tage vergangen sind. 
• die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen.  

Das Hygiene- und Sicherheitskonzept entspricht den aktuellen gesetzlichen Vorgaben und 
wird dauerhaft den neuen Gegebenheiten und gesetzlichen Vorschriften der Corona-
Maßnahmen angepasst.  

 


